
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeber und verantw .Redakteur :

342FRANZ XAVERFRIEDRICH
Wien ,am

ANVIENERLNDTAG .
Sitzungvom16 .Dezember1932.

DerzweitePräsidentdesWienerLandtagesThallereröffnetum16UhrdieSitzung.
Es werdenAnträgeüberreicht vonden Abg .Dr .HankezumSchutz

dervonderKrisebetroffenenSteuerträger,Mühlbergerbetreffendein
Notstandsgesetz zur Linderung der wirtschaftlichen Not deswerktäti¬
gen VolksundPichler betreffend zur HintanhaltungzonTierquälereien .

Präsident Thaller teilt sodann mit ,dass der beherige erste Präsi¬
dent des Landtages Dr .Dannebergdas Mandateines ersten Präside tenzu
rückgelegthat . EswirddaherdieWahleineserstenPräsidentennowwendig.

ei der hierauf voggenommenenWahlwird Abg . Dr .HansNeubauer
zumersten Präsidenten des Landtagesgewählt ( Lebh .Beifaöl . . Soz .dem. )

Präs . Dr .Neubauer erklärt die Wahl anzunehmen und übernimmt so¬

gleichdenVorsitz . Erdanktfür die Wahlunderklärt ,dasser seinAmtmit
voller Objektivität ,Unparteilichkeit und gewissenhaft führen werde .Er¬
knüpftdarandieBitte ,dassdasHausihnindiesemBestrebenunterstützen
möge .DemscheidendenPräsidentenDr .Danneberg ,der die se Stelle seit der
GründungdesLandesWiendurch12Jahrebekleidethat ,sprichterden
wärmsten Dank aus ( Lebh .Beifall . d .Soz .dem . )

Berichterstatter Rotter ( nat . soz. ) referiert sodann überdas
Ersuchender BezirkshauptmannschaftNeusidlamSeeumZustimmungzurVer¬
flolgungdesLandtagsabgeordnetenGratzenberger.Esliegt folgenderTatbesta
vorm30 .Oktoberfandein AufzuguniformierterNationalsozialistendurch
die OrtschaftenNeusidlamSeeundWeidenamSeestatt .DieserAufzugwar
nicht angemeldetund wurdedurch BescheidderBezirkshauptmannschaft
ausdrücklichverboten. DenZugderNationalsozialistenführteAbg.Gratzen¬berger

DemErsuchenumAuslieferung wird nicht stattgegegebmn .
Abg. Rotterreferiert sodannüberein ErsuchendesLandesgerichtes

fürStrafsachenWienI umZustimmungzurVerfolgungdesAbg .Ing .Schaffer.
wegenVergehensnach§300 St . . DieStaatsanwaltschaft hat die Beschla
nahmedes Flugbaattes " Arbeiter der Stirne und Faust "sowie desInhalts
gleichenMaueranschlagesgemäss§ 38Pressgesetzbeantragt ,weilimInhalt
in der Stelle „ DasVaterland wird von einer unfähigen Regierung andas

verpfändet,verratenundverkauft "dasVergehennach§ 300St . G.zubegrün
den geeignet er Scheint .NachDurchführungder Beschlagnahmeerfolgtedie
Ladungdes Abg .Schaffer ,der als verantwortlicher Schriftleiter gezeichnet
hatte undgegenden die Einleitung der Voruntersuchungwegendiesesobge¬
nanntenDeliktesbeantragtwordenwarundstellte sich bei dessenErschei¬
nenheraus ,dass SchafferMitglieddes WienerLandtagesist ,dergemäss
§ 18/2desPressgesetzesnichtverantwortlicherSchriftleiterseinkann.

Abg. Kunschak( chr .soz . )bemerkt ,dass öffentliche Funktionäreinsbesc
soweit sie Immunitätgeniessen sich in den Aussprücheneine gewissenZu¬
rückhaltung auferlegen müssen und über die Grenze dessen nicht hinaus¬

gehendürfen ,wasanständigerweisevoraller Weltvertretenwerdenkann.
ImkonkretenFall hat ein Mitglieddes Landtages ,der die Immunitätbesitzt
als verantwortlicher Redakteureiner Flugschriftgezeichnet .NachdemPress
gesetz ist dies absolutverboten . Wenndies nun trotzdemgeschieht ,
istdies zweifellos ein Missbrauchder Immunitätundder Missachtungder
gesetzlichen Bestimmungen .Der Gesetzgeber hat diese Bestimmungbewusst

als
aufgenommen ,umdemUnfugzu steuern ,dass /verantwortlicheRedakteure
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solche Leute zeichnen ,die in Wirklichkeit einer Verantwortungnichtunter¬
liegen .BeidieserSachlagesollte eigentlichAbg. Schafferselbstseine
Auslieferungbeantragenbezw .müsstesie derLandtagselbstvornehmen .
Nochdeutlicher tritt diese Veppflichtungbei demGegenstandhervor
derdemAuslieferungsbegehrenzugrundeliegt.Esist in dieserZeitschrift
behauptetworden ,dassOesterreichdurcheineunfähigeRegierunver¬
pfändet ,verratenundverkauftwerde .UebereinzelnedieserBeschuldigungen
pann manverschiedener Weinungsein . Esgehört ja heute schon zu denAll¬
täglichkeitendespolitischenKampfes ,denGegnerimmergleichdesVerra¬
tes ,der Unfahigkeitunddergleichenzu beschuldigen .Daranwird sichniemar
stossen undaucheine Regierung ,die allerdings mehrals der einzelnePar¬
lamentarierundPrivatmenschauf ihr Ansehenbedachtseinmuss ,wirdsich
damitabfinden ,dasswirin einerZeitderVerrohungdespolitischenKamp¬
res leben . Eswirdaberhier die konkreteBeschuldigungerhoben ,dieden
TatbestandeinesVerbrebkansbilde ,dassdieRegierungdasVaterlandver¬
kaufthabe. EinesolcheBeschuldigungdarfnichthingeworfenwerden,ohne
dass derjenige ,der sie erhebt ,denBeweisdafür erbringt .Nunerlebenwir
peute das Schuaspiel ,dass der Mann ,der diese schwerwiegendeBehauptung
in einer Druckschrifterhobenhat ,der Verantwortungvor Gerichtauszuweich

das heisst diese schwereBeschuldigungbrauchtnichtbwiesen
werden .Ein solches Vorgehenist auch in dieser Zeit der Verlotterungdes

politischen Kampfesnicht zu entschuldigen .Ein öffentlicher Funktionär ,
welcherPartei immerer angehört,hat die Pflicht ,für solcheBeschuldigun¬
geneinzustehen,umsomehralsessichhierumeinenAbgeordnetenhandelt,
dessenPartei die anderenParteien als korruptundminderwärtigunddie
gleichzeitig sich als die Repräsendanten des deutschen Edelmenschentums
bezeichnen . MitdiesemdeutschenEdelmenschentumhat das ,waswir heuteer¬
leben ,nichtsgemein .EmGegenteil,esverrät einengrossenMangelanEdelsinn
und an aufrechter Mannesgesinnung . Wirkönnen daher demAntrag ,demErsuchen
des Landesgerichtesnicht stattzugeben ,nichtzustimmen.

Abg .Frauenfeld ( nat . soz . )bemerkt ,es seien hier umeinekäeine
Sacheviel grosseWortegemachtworden .Festgestelltsoll zunächstwerden,
dass Ing .Schaffer ,der ja erst seit kurzer Zeit dem Wiener Landtageange¬
hört von der Tatsache ,dass immuneMandatare als verantwortliche Redakteu¬

re nicht zeichnen dürfen,keine Kenntnis hatte .Und dass bei ihmdaher
nicht die Absicht vorlag,sich durch die ImmunitätdemZugriff desGesetzes
zuentziehen .WennAbg .Kunschakmeinte ,dasses sichhierumVerdächtigungen
handle ,so sei demgegenüberfestgestellt ,dass das keine Verdächtigungist .
sonderndass das ,wasin demzur Verforgunggestellten Satz gesagtwird ,
der Gesinnung eines grossen Teiles ,ja man kann sagen ,der Mehmeit unserer
Bevölkerungentspricht( Lebh .OHo- rufebei denGhr. soz . )Wassichinsbeson¬
dere in den letzten Monatenan führender Stelle im Staate ereignet hat ,

wird durch diese Kritik ,die allerdings scharf ist ,treffend charak¬
terisiert . Wennauch Abg .Schaffer zu einer Geldstrafe voneinigen

Schillingen ver - urteilt würde ,wänenochimmernicht bewicsen ,dassdie
Regierungdas Vaterland nicht vorraten und verkauft hat .Aucheinsolches
Urteil würdean demTatbestand insbesondere eines Paktes von Lausannenicht
ändern ,der für jedendeutschfühlendenMenschenin OesterreichdenTatbe¬
stand eines Verrates amVolke und eines Verkaufes unsererSelbstbestim¬
mungsrechtesfür 300MillionenSchillingbeinhalte( Zwischenrufe ) .Darüber
hinaus war es bisher aber immerGepflogenheit parlamentarischer Körper¬
schaften ,bei rein politischen Delikten den Betreffenden nicht auszu¬
liefern ( Lebh .Beifall . . Nat .soz . )
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Abg. Thallerbemerkt ,auchseineParteisei gegenjedenMissbrauchder Immunitätnamentlich auchin demFalle ,wenneir
immunerAbgeordneterals verantwortlicherRedakteureinerDruck¬In diesemeinen Fail wollen wirandereschrift zeichne . Rücksichtenwal¬ten lassen ,wir aber ,wennsich derartige Fällc wiederholen

sollten ,nichtmehrdieselbeStellungeinnehmen.Jedenfallswärcesnütz¬
licher ,wenngeradeeinePartei wicdie nationalsozialistische ,diedoch
eineGegnerindesParlamentarismusist unddieImmunitätverwirft ,die
Immunitätnicht missbrauchenwürde .Sie sollten dochnicht dasBeispiel
ihresBelinerGauleitersGoebbelsnachahmen,dersichaufeinemPlakat
genannthatGoebbels. . . ,Goebbels,InhaberderImmunität.In denvor¬
liegendenFallhandeltassichumeinausgesprochenpolitischesDelikt.Wenn an der Regierungeine politische Kritik geübt wird,könnenwir
auchdannnichtfür dieAuslieferungstimmen,wenndieseKritikingroben
Wortenvorgebracht wird ( Lebh .Beifall . d .Soz .dem. )

BerichterstatterRotter :Washiervorliegt ,ist nichteinVerbrechen,
wieAbg. Kunschakgesagthat ,sonderneinVergehen.SchauenSiesichden§
300 an ! Alsalter Hascin der christlichsozialen Partei sollen Siedas
wissen ,Sie ,dieletzteSäuleeinerabsterbendenPartei( Lebh.Entrüstungs¬
rufe undRufeFrechheitbei . Chr. soz . )Imübrigenhabenwir es allean
unseremLeibgonuggespürt ,dassdasVaterlandverkauftwordenist . DerBeri
erstatter ersucht ,demAuslieferungsbegehrennichtstattzugeben.

DerLandtagbeschliesst ,demAuslieferungsbegehrennichtstatzu¬
geben .

DerBerichtderWienerLandesregierungüberdieGebarungderWiener
LandeshypothekenanstaltfürdieZeitseit ihrerEröffnungbis31. Dezem-¬
ber 1931wirdnacheinemBerichtedes Abg .Broczynerzur Kenntnisgenommen.

BerichterstatterDr. Hengl(chr. soz. )referiertüberdasErsuchendes
Disziplinarrates der Rechtsanwaltskammerin WienumZustammungzurFort¬
setzungdesgegendenAbg. Dr.ZörnleihanhängigenDisziplinarverfahrens.
DieseDisziplinarangelegenheitsteht vordemAbschluss ,undzwarsolldie
Immunität des Abg .Zörnleib aufgchoben werden ,damit ihm dieRechtsanwalts¬
kammerden Einstellungsbeschluss zustellen kann .Sowohldie Rechtsanwalts¬

kammerwieAbg.ZörnleibselbstersuchenumdieZustimmungzurAuslieferung.DemAuslieferungsbegehren wirdstattgegeben .
BerichterstatterThallerreferiertüberdasGesetz ,womitdieWirk¬

samkeitderGesetzesvorlagebetreffemdiezeitlicheBefreiungvonderWohn-¬
bausteueraus demTitol der Bauführungverlängertwird .

Abg. Dr. Zörnleib(chr. soz. )bemerkt,seineParteisei gewissnicht
gegen die Vorlage,wenn durch sie auch nur in einemsehr geringemMassedie private Bautätigkeit

angeregt wird .Das Gesetz hat doshalb kein besonders grosses Anwondung
gebiet ,weilNeubautenundUmbauten,diealleindieBegünstigunggeniessen,
heutezudenSeltenheitengehören .EssolltendaherauchkleineBauführunger
gefördert werden .Er beantragtdaherfolgendeAenderungdes § 2 Absatz2 :
Ein neues Geschosliegt auch dannvor ,wenninnerhalb des altenDachbodens
durchErrichtung ,vonZwischenwändenundHorstellungvonFensternundder-¬
gleichenummindestenseineWohnungmehrgeschaffenwird . Erbeantragtweite

folgende Entschliessung : DerMagistrat wird beauftragt ,umgchendeinenGe¬
setzentwurfauszuarbeiten ,durchwolchedie BestimmungendesgegenwärtigenGesetzesdahinabgeändertwerden ,dass als Gegenstandder Befreiungauchalle jene Bauführungen gelten ,welche die Investition eines Kapitals er¬

fordern ,das zumindestein Drittel des zu Beginnder Bauführungbestehen¬den Wertesdes Bauobjektesbeträgt ,soweit os sich nicht umnotwendigeEr¬
haltungsarbeitenhandelt . - DasGesetzwirdin erster undzweiterLesungangenommen ,die Anträge demzuständigen Ausschuss zugewiesen .

Schluss der Sitzung 16 Uhr55 .751 —. —. ——. —. —- 7
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